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3. Ausübung der Rechte
Der Versicherer kann die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstän-
de anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem die Wehring & Wolfes GmbH von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangte. Der Versicherer kann sich auf 
die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte.

4. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. Im Falle der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie 
zu, der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung anteilig auf die Vertrags-
laufzeit entfällt.

Diese Informationen entsprechen § 19 Absatz 5 des Versicherungsvertrags-
gesetzes.

1. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bei der Abgabe einer Vertragserklärung verpflichtet, dem Versicherer alle Ih-
nen bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen in Textform 
gefragt wird, dem Versicherer anzuzeigen. Wenn der Versicherer nach Ihrer Vertrags-
erklärung aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragt, sind Sie ebenfalls zur Anzeige verpflichtet.

2.  Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn Sie die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. Das Rücktritts-
recht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht sind aus-
geschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen 
werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsneh-
mer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungszeit Ver-
tragsbestandteil. Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt der 
Versicherer den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleibt der Versicherer 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen können, dass der nicht oder 
nicht richtig angegebene Umstand

 ‒ weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
 ‒ noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der Teil des Beitrages 
zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

2.2 Kündigung
Kann der Versicherer vom Vertrag nicht zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche An-
zeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Dem Versicherer stehen das Rücktritts- und Kündigungsrecht nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch eine gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigenpflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, 
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte.

2.3 Vertragsänderung
Erhöht sich im Falle einer Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Auf dieses Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die in Textform gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Stand 01/2008
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